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Nach 10 Jahren Praxis mit der bisherigen Baumschutzsatzung war es an der Zeit, die gesammelten Erfahrungen auszuwerten mit 
dem Ziel, im möglichen Rahmen bürgerfreundlichere Vereinfachungen umzusetzen und auch auf witterungsbedingte Veränderun-
gen zu reagieren. Dementsprechend wurde von der Stadtverwaltung ein neuer Satzungsentwurf erarbeitet und im Oktober ver-
gangenen Jahres dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die mit deutlicher Mehrheit beschlossene Satzungsänderung 
beinhaltet nun mit Inkrafttreten ab 1.1.2009, dass der Stammumfang schutzwürdiger Einzelbäume von bislang mindestens 50 cm 
auf 80 cm erhöht wurde. Obstbäume, mit Ausnahme von Walnussbäumen und Esskastanien, wurden vom Baumschutz ausge-
nommen und die Reglungen für Ersatzpflanzungen flexibler und einfacher gestaltet. Bei Ausnahme- und Befreiungsanträgen auf 
Grundlage der Baumschutzsatzung kann zukünftig auf das Beifügen eines Lageplanes des betreffenden Grundstückes sowie 
Angaben zur Höhe und dem Kronendurchmesser des zu fällenden Baumes verzichtet werden. Auf Grund der zunehmenden Witte-
rungsunbilden, insbesondere von starken orkanartigen Winden, werden flach wurzelnde Nadelbäume als Gefahrenpotential in der 
Nähe von Wohnungen und baulichen Anlagen (siehe Foto) nicht mehr unter Schutz gestellt. Diese Änderung soll natürlich kein 
Freibrief sein, überwiegend sehr schöne und dekorative Nadelbäume innerhalb der Ortslage umfassend abzuholzen, sondern dem 
Grundstückseigentümer im Rahmen der Gefahrenabwehr bei großwüchsigen Nadelbäumen mehr eigenständige Entscheidungs-
befugnis übertragen, ob der Baum ohne Genehmigung eingeschlagen oder weiterhin als wertvolles Gestaltungselement stehen 
bleiben kann. Durch diese jetzt mögliche Entscheidungsfreiheit im Nadel- und Obstbaumbereich sind nach Überzeugung der 
Stadtverwaltung die Grundstückseigentümer auch eher bereit, wieder junge Bäume zur Gestaltung und Verschönerung der Gär-
ten, aber auch im Interesse der Stadtgestaltung und im Interesse von Natur- und Tierschutz, anzupflanzen. Bad Lobenstein und 
unsere Ortsteile sind erfreulicherweise recht intensiv mit öffentlichen Grünanlagen und vielfältigem privaten Baum- und Strauchbe-
stand durchzogen. Dies prägt unsere Orte sehr positiv, schafft ein gesunderes Ortsklima und fällt auch unseren Gästen sehr an-
genehm auf. Mit der geänderten Satzung sollen diese gemeinsamen Bemühungen um einen schönen und gesunden Baumbe-
stand unterstützt und gefördert werden. 
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Wichtige Rufnummern Bad Lobensteins 
Vorwahl von Bad Lobenstein - 036651   

Freiwillige Feuerwehr Wehrführer ....................................30280 
Notruf Polizei ........................................................................110 
Polizeistation Bad Lobenstein ..............................................860 
Notruf Rettungsdienst ..........................................................112 
Feuer- und Rettungsleitstelle Saalfeld ....................03671-9900 
ärztlicher Notfalldienst ............................................03671-9900 
Krankentransport .............................................................87000 
Saale-Orla-Klinikum, BT Schleiz .............................03663-4670 
Landratsamt Saale-Orla-Kreis Schleiz ....................03663-4880 
Bürgerbüro Bad Lobenstein/Kfz-Zulassung .......03663-488 800 

ZV Abfallwirtschaft Pößneck, Abfallberatung ......03647-441717 
Gebühren (Bad Lobenstein) ................................03647-441742 
Geraer Stadtwirtschaft, Niederl. Bad Lobenstein .............88928 
Firma SITA (Abfuhr Gelbe Säcke).....................036481-847712 
Stadt-Apotheke ..................................................................2178 
Apotheke Am Tor .............................................................88938 
Danpower GmbH (ehem. LED) ......................................398880 
KomBus GmbH, Poststraße .................................01803337287 
Arbeitsamt/ Bad Lobenstein ................................036651/70128 
Amtsgericht .......................................................................610-0 
Grundbuchamt.................................................................610-14 
Katasteramt / Dienststelle Pößneck ..................03647/4499100 
Volkshochschule Außenst. Schleiz. ...................03663-422458 
Stadtbibliothek....................................................................2588 
Kulturhaus ..........................................................................2076 
Regionalmuseum ...............................................................2492 
Musikschule .......................................................................2881 
Waldbad ...........................................................................38377 
Kindergarten „Kinderland“, Karl-Marx-Straße 36................2118 
Kindergarten „Sonnenschein“, Bayerische Str. 13 d ..........3554 
Kindergarten „Rappelkiste“, Unterlemnitz ........................31092 
„Ardesia-Therme“ ..............................Fax: 3939150, Tel.:39390 

Kirchenkreissozialarbeit / Beratungsst. Bad Lobenst.....656940 
Suchtberatung im Diakonieverein, Wurzbacher Str.13 ....31364 
Sozialstation, Bayerische Str. 13 .......................................6110 
Ambulanter Hospizdienst, Bayerische Str. 13..................61155 
Ev. Stiftung Christopherushof / Verwaltung....................398928 
Volkssolidarität, Straße der Jugend 15   ... .......................63933 
Blinden- u. Sehbehind.-Verband/Ber. Bad Lobenstein      33552 
MEDIAN-Klinik Bad Lobenstein............................................740 
Jugendhaus......................................................................88921 
Familienberatungsstelle Bad Lobenstein .........................50207 
Altersheim Emmaus Ebersdorf...........................................   690 
DRK Pflegeheim Bad Lobenstein.........................................390 
AOK, Hirschberger Straße ...................................................750 
DAK, Neumarkt 12, in Schleiz ..............................03663-4829-0 
BARMER, Heinrich-Behr-Straße 5b ...................018500276000 

Evang.-luth. St. Michaelis Gemeinde: 
Pfarrer Ibrügger..................................................................2243 
Evang.-meth. Gemeinde: 
Pastorin Solbrig erreichbar unter: .....................03672 - 480655 
Röm.-kath. Christus-König Gemeinde: 
Pfarrer Spalteholz ..............................................................2539 
Neuapostolische Kirche: .................................................3530 

Bei Havarien: 
Gift-Notruf..............................................................0361-730730 
ZV Wasser/Abwasser Lobensteiner Oberland ..................6370 
          ab 16:00 Uhr Rettungsleitstelle .......................0367-9900 
Energieversorgung E.ON ........................................03663-4690 
          ab 16:00 Uhr .................................................03663-4690 
Gasversorgung E.ON............................................03663-48120 

          ab 16:00 Uhr ...............................................0130-861177 
Wohnungsbaugesellschaft Lobenstein mbH.....................606-0 
Allg. Wohnungsgenossenschaft e. G. Lobenstein ...........55024 

Wir sind für Sie da - 
Stadtverwaltung Bad Lobenstein 

Das Rathaus Bad Lobenstein ist für Sie geöffnet: 
Di.  09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr 
Do. 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Fr.  09:00 bis 12:00 Uhr  

Büro Bürgermeister                                     Telefonnummer: 
Steffi Wirkus Zi. 18 77212 u. 77113 

Kämmerei 
Kämmereiamtsleiter - Geschäftsleitender Beamter - 
Sandro Weigel Zi. 07 77131 

Kasse  
Cornelia Jonczyk                    Zi. 08                  77133  

Steuerstelle 
Rainer Kögler Zi. 04 77127 

Bauamt 
Bauamtsleiter 
Jürgen Funk Zi. 33 77140 u. 77143 

Sachgebietsleiter Hochbau  
Ingrid Albrecht Zi. 32 77183 

Bauhof, Poststraße 
Axel Mechold   33 707 

Hauptamt Zi. 12 77122 
Hauptamtsleiter 
Rainer Scheunemann Zi. 11 77123 

Redaktion Amts- und Mitteilungsblatt 
Birgit Röppischer                    Zi.  15  77156   
Sachgebietsleiter Öffentl. Sicherheit und Ordnung 
Lothar Zahn Zi. 16 77153 

Pass- und Meldewesen 
Sabine Löwe Zi. 10 77118 

Friedhofsverwaltung 
Bärbel Petrich Zi. 10 77124 

Standesamt / Urkundenstelle im „Neuen Schloss“ 
Regina Otto  
Heidrun Linke  77119 

Marktmeister / Fundbüro 
Ramon Färber Zi. 13 77145 

Sachgebietsleiterin Kultur/Soziales/Tourismus 
im „Neuen Schloss“ 
Anika Schart  77165 

Stadtinformation, Graben 18 
Sibylle Geyer/Gisa Kurtz  77126 u. 2543 

Fax:  77100  

Internet-Adresse: www.bad-lobenstein.de 

e-Mail: info@bad-lobenstein.de 
e-Mail: buergermeister@bad-lobenstein.de 
e-Mail: ltr.hauptamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: hauptamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: meldestelle@bad-lobenstein.de 
e-Mail: ordnungsdienst@bad-lobenstein.de 
e-Mail: gs.stadtrat@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kultur@bad-lobenstein.de 
e-Mail: stadtinfo@bad-lobenstein.de 
e-Mail: marktwesen@bad-lobenstein.de 
e-Mail: kaemmerei@bad-lobenstein.de 
e-Mail: bauamt@bad-lobenstein.de 
e-Mail: stadtbauhof@bad-lobenstein.de 

Bürgermeister Peter Oppel ist über die Zentrale (Tel. 770) oder 
über das Sekretariat (Tel. 77212 und 77113) und der stellver-
tretende Bürgermeister Wilfried Seiferth über Tel. 2170 er-
reichbar. 
Besuchertermine bei Bürgermeister Peter Oppel empfehlen wir, 
vorher zu vereinbaren. 
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Der Bürgermeister informiert 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

41. Sitzung des Stadtrates 
Am 16. Dezember fand im neu sanierten Feuerwehrgerätehaus 
die 41. Sitzung des Stadtrates statt. Zu Sitzungsbeginn erhiel-
ten die Stadtratsmitglieder das erst kürzlich von einer Sonne-
berger Firma ausgelieferte neue Bad Lobensteiner Maskott-
chen, den „Lobi“, im Schlüsselanhängerformat. Eine Sonne-
berger Spezialfirma stellte dieses spezielle Bad Lobensteiner 
Maskottchen in einer Stückzahl von 3.100 her, welches zu 
einem Preis von 4,00 Euro in der „Ardesia-Therme“ und Stadt-
information verkauft wird. Das etwas größere Erstexemplar, 
das im Zusammenhang mit der 750-Jahrfeier unserer Stadt 
entstand, ist zwischenzeitlich ausverkauft. In der vor dieser 
Sitzung durchgeführten Bürgerfragestunde wurden an die 
Stadtratsmitglieder bzw. den Bürgermeister keine Anfragen 
gestellt. 
Öffentlicher Teil 
Wesentliche Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil waren 
die Beschlüsse zur Änderung der Kindertagesstättensatzung 
und der dazugehörigen Gebührensatzung. Um für Kleinkinder 
ab einem Lebensjahr bis zum Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz (2 Jahre) entsprechende Plätze zu schaffen, 
wurde bereits 2007 mit dem aufwendigen Umbau des Kinder-
gartens „Rappelkiste“ in Unterlemnitz begonnen. Um mit Be-
ginn des Jahres 2009 entsprechende Kinder auch aufnehmen 
zu können, musste mit dieser Satzungsänderung die entspre-
chende Rechtsgrundlage geschaffen und für den Betreuungs-
aufwand, der deutlich über den von Kindern von 2 – 3 Jahren 
liegt, eine Benutzungsgebühr festgesetzt werden. Die be-
schlossenen 120,00 Euro Beitrag pro Kind und Monat sind 
entsprechend der vorliegenden Kalkulation und der gedeckel-
ten Landesförderung wie auch die Kindergartengebühren für 
Kinder ab dem Rechtsanspruch (77,00 Euro für das erste Kind) 
nicht kostendeckend, so dass die Stadt ihren Zuschuss pro 
Kindergartenplatz in den letzten Jahren stetig und erheblich 
aufstocken musste. Vergleicht man das Jahr 2003 mit den 
Planzahlen 2009, so hat sich dieser Zuschuss mehr als ver-
doppelt und beträgt einschließlich der Betriebskosten und Aus-
gleichszahlungen gemäß Wunsch- und Wahlrecht nach dem 
neuen Kindertagesstättengesetz 2009 ca. 800.000,00 Euro. 
Der Beschluss zur Beteiligung Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen des Bauleitverfahrens der Nachbargemeinde Birken-
hügel ist ein rein formeller Akt, dem der Stadtrat einstimmig 
zugestimmt hat. Einstimmig beschlossen wurde auch die Be-
setzung des einen noch offenen Aufsichtsratssitzes der Woh-
nungsbaugesellschaft Lobenstein mbH, für welchen die Frakti-
on der Bad Lobensteiner Bürgerliste bislang kein Fraktionsmit-
glied benennen wollte. Die Konsequenz dieser unvollständigen 
Besetzung bestand darin, dass auf Grund der strengen Gesell-
schaftsvertragsfassung das bislang nur aus sechs Mitgliedern 
bestehende Aufsichtsgremium nicht beschlussfähig war und 
somit keinen Vorsitzenden und Stellvertreter wählen konnte. 
Mit einer ergänzenden Beschlussfassung zu der bereits in der 
40. Sitzung am 21.10.2008 verabschiedeten Baumschutzsat-
zung hat der Stadtrat die Empfehlungen der unteren Natur-
schutzbehörde in die rückwirkend zum 1. Januar 2009 in Kraft 
tretende neue Baumschutzsatzung aufgenommen. 
Nichtöffentlicher Teil 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde über die Stundung 
von Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern und begründeten 
Gewerbesteuererlass von zwei Firmen beschlossen.  
Beschlossen wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 der 
Wohnungsbaugesellschaft Lobenstein mbH, welcher eine Kre-
ditaufnahme dieses kommunalen Unternehmens vorsieht. 
Abschließend wurde der Jahresabschluss der Wohnungsbau-
gesellschaft Lobenstein mbH für das Jahr 2007 per Beschluss 
festgestellt und die Auftragserteilung für die Wirtschaftsprüfung 
2008 festgelegt. Die entsprechenden Beschlüsse sind im amtli-
chen Teil abgedruckt. 
Klausurtagung 

Nach dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung folgte eine sehr 
geraffte Klausurberatung zu den Haushaltseckdaten 2009, die 
im Wesentlichen informativen Charakter hatte. Die gegebenen 
Hinweise der Fraktionen, bzw. Stadtratsmitglieder fließen in die 
stets sehr aufwendige Erarbeitung des Haushaltsentwurfs 2009 
ein.  
 

 
 
Mit dem Ziel, recht zeitnah dem Stadtrat einen möglichst aus-
geglichenen Haushaltsentwurf 2009 vorzulegen, der voraus-
sichtlich im Februar 2009 beschlossen werden kann, werden 
seit Jahresanfang in der Stadtverwaltung mehrere Haushalts-
beratungen durchgeführt (siehe Foto). 

Turnhallenabriss steht bevor 
Nach Klärung der Finanzierung, soll laut Aussage der Kreis-
verwaltung, noch im Januar der Abriss der beiden alten Turn-
hallen an der Karl-Marx-Straße beginnen. Eigentümer dieser 
Sporthallen, zuständiger Schulträger und verantwortlich für den 
Abriss ist der Landkreis und die Stadt bezuschusst die Abriss-
maßnahme als „freiwillige Leistung“ mit 60.000,00 Euro. Im 
Inneren der Hallen war auch auf Grund von fortschreitendem 
Vandalismus nicht mehr viel verwendbar mit Ausnahme des 
recht gut erhaltenen Eichenparketts.  
 

 
 
Mitarbeiter des Bauhofs haben in den vergangenen drei Wo-
chen in nicht einfacher Handarbeit und erheblichem „Aus-
schussanteil“ etwa 400 m² Parkett ausgebaut, welches bei 
entsprechender Nacharbeit von einer Fachfirma in den Kultur-
haussaal eingebaut werden könnte. Ob dieser Wiedereinbau 
des aufzuarbeitenden Parketts gegenüber dem Einbau eines 
völlig neuen Parkettbelages wirtschaftlich ist, wird sich erst im 
Ergebnis einer Ausschreibung endgültig herausstellen. In ab-
sehbarer Zeit ist eine derartige Maßnahme jedoch nicht vorge-
sehen und auch nicht finanzierbar, aber der Vollständige Ver-
lust des Sporthallenparketts war auch nicht verantwortbar. 

Kindergartenerweiterung in Unterlemnitz 
Mit einem Kostenvolumen von etwa 70.000,00 Euro wurden mit 
einer seit 2007 laufenden Umbaumaßnahme im Kindergarten 
„Rappelkiste“ Unterlemnitz sieben zusätzliche Plätze für Klein-
kinder ab dem 1. Lebensjahr geschaffen. Am 17. Dezember 
fand eine Vor-Ort-Beratung (siehe Foto) mit Vertretern ver-
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schiedener Behörden zwecks Erteilung der Betriebserlaubnis, 
statt, wobei die sehr vielfältigen Auflagen und Bestimmungen 
geprüft wurden.  
 

 
 
Mit Änderung der Kindertagesstättensatzung und der Festset-
zung einer Betreuungsgebühr wurde von der Stadtverwaltung 
und vom Stadtrat der rechtliche Rahmen für die Aufnahme der 
Kleinkinder geschaffen. Gerüchte, wonach die Gebühr von 
120,00 Euro pro Monat für die Betreuung von Kindern ab dem 
1. bis 2. Lebensjahr nur deshalb in dieser Höhe ausgefallen 
sei, weil die Stadtverwaltung versäumt hätte, die Baumaßnah-
me fördern zu lassen, sind in doppelter Hinsicht falsch. Zum 
einen gehen die Investitionskosten im Kindergartenbereich in 
die Gebührenkalkulation nicht ein und zum anderen wurde 
nach Klärung der komplizierten Stichtagsregelung für diese 
Fördermaßnahme (Teilmaßnahmen wurden bereits vor diesem 
Ausschlussstichtag begonnen) die Förderung beantragt, kann 
allerdings 2009 nicht mehr beschieden werden. Obwohl noch 
einige bürokratische Hürden bis zur endgültigen Betriebser-
laubnis abzuarbeiten sind, haben wir Eltern mit Kindern ab 
einem Lebensjahr bereits eine „Schnuppermöglichkeit“ einge-
räumt, um die Einrichtung, die Betreuungsmöglichkeiten und 
die Erzieherinnen kennen zu lernen. Während des Umbaus 
haben die Kinder, ihre Eltern und die Erzieher mit viel Ver-
ständnis und persönlichem Engagement die Baumaßnahme bei 
laufenden Betrieb akzeptiert und unterstützt, wofür ich mich 
herzlich bedanken möchte. Große und kleine Zuwendungen 
der Eltern und Arbeitseinsätze, z. B. der Bau einer überdachten 
Sitzbank „Waldschenke“, verdeutlichen dies. 

Diplomarbeit zur Gestaltung unseres Kurparks 
Seit 2003 habe ich mich mehrfach bemüht, bei der Fachhoch-
schule für Landschaftsarchitektur Erfurt Interesse für eine Dip-
lomarbeit zu wecken, welche die weitere Gestaltung und Ent-
wicklung unseres Kurparks und der vorgesehenen Kurparker-
weiterung zwischen „Ardesia-Therme“ und „Weißer Brücke“ 
zum Inhalt hat. Nach mehreren Absagen und wiederholten 
Anfragen fand im Oktober vergangenen Jahres ein sehr gutes 
Gespräch mit der Professorin Dr. Gerlinde Krauss und dem 
Praktikant Steffen Schulz aus Uhlstädt statt.  
 

 
 
Nach einer Park- und Innenstadtbesichtigung stand fest, dass 
der Kurpark und dessen Erweiterung Gegenstand einer Dip-
lomarbeit werden. Zwischenzeitlich hat die Stadtverwaltung 

umfangreiche Zuarbeiten geliefert und am 23.12. fand mit 
Herrn Schulz nochmals eine umfangreiche Beratung und Park-
besichtigung statt (siehe Foto). Die Diplomarbeit soll Ende 
März/Anfang April vorliegen und ist die Planungsgrundlage für 
weitere Maßnahmen, wovon einige, wie z. B. das Pflanzen von 
Bäumen im Bereich des Kulturhauses, die Vorarbeiten im Be-
reich der Parkstraße, schon im Frühjahr dieses Jahres umge-
setzt werden sollen. Beispielsweise liegt vom Jahrgang 
1934/35, welcher in diesem Jahr die 60-jährige Schulentlas-
sung feiert, bereits eine Spende von insgesamt 615,00 Euro für 
Neupflanzungen im Kurpark vor, die wir natürlich baldmöglichst 
fach- und sachgerecht einsetzen wollen. 

Spritzeisfläche vor der Therme 

Am 6. Januar teilte mir die Geschäftsführung der Kurgesell-
schaft mit, dass es Überlegungen gibt, möglichst schnell vor 
der Therme eine Spritzeisfläche zu schaffen und fragte an – da 
es sich um eine städtische Fläche handelt – was hierbei zu 
bedenken und zu organisieren wäre. Ich teilte Frau Wittig mit, 
dass sich die Stadtverwaltung sofort mit dem Kommunalversi-
cherer, wegen der Haftungsproblematik, und der Unteren Was-
serbehörde, wegen der Wasserentnahme aus der Lemnitz, in 
Verbindung setzen wird. Vor Jahren wurde bereits untersucht, 
ob das Waldbad im Winter als Eislauffläche genutzt werden 
kann oder auf dem Rummelplatz, der eine sehr gerade fast 
waagerechte Fläche aufweist, eine Spritzeisbahn geschaffen 
werden kann. Zur letzteren Variante gab es bereits Absprachen 
mit der Feuerwehr, jedoch fiel die beabsichtigte Umsetzung 
den ungeeigneten Witterungsverhältnissen zum Opfer. Die 
Wiesenfläche vor der Therme hat kaum waagerechte Bereiche, 
was das Vorhaben trotz günstiger Nähe zur Therme erschwert. 
Nach sehr kurzfristiger Klärung mit der Unteren Wasserbehör-
de und in der Stadtverwaltung - unter Einbeziehung der Feuer-
wehr - konnte dem Vorhaben bereits am 7. Januar zugestimmt 
werden. Trotz entsprechender Information hat die „unabhängi-
ge“ Tageszeitung über diesen Werdegang und Hintergrund am 
9.1. nicht berichtet, weil positives und schnelles Behördenhan-
deln offensichtlich nicht in das „Meinungsbildungsklischee“ 
einiger Redakteure passt. 

 

 
 

Am 8. Januar haben Kameraden der Feuerwehr und Stadt-
ratsmitglieder der Lobensteiner Bürgerliste bereits Hand ange-
legt, aber leider gestaltete sich das Vorhaben wesentlich 
schwieriger als gedacht, da ein Spritzeisaufbau auch bei Tem-
peraturen unter minus 10 °C eben nur in kleineren Schichten 
erfolgen kann, da anderenfalls das Wasser sich seinen eige-
nen Weg sucht - was auch geschehen ist. Wasser ist über die 
Wiese in Richtung Therme gelaufen und hat den Wende- und 
Stellplatz für Wohnmobile ungewollt in eine gefährliche Eisflä-
che verwandelt. Am 9. Januar wurde wiederholt versucht eine 
Eisfläche herzustellen, ein Ergebnis lag zum Redaktions-
schluss des Amtsblattes noch nicht vor. Mit dem Wehrleiter und 
Herrn Burkhardt habe ich vereinbart, im kommenden Jahr, 
wenn es die Witterungsverhältnisse erlauben, gezielt und gut 
vorbereitet den Rummelplatz für dieses positive Vorhaben 
vorzusehen, wofür die Feuerwehr grünes Licht erhalten würde. 
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Gleichzeitig könnte eine kleine Verkaufsbude aufgestellt wer-
den, aus der ein Verein Glühwein und Tee verkaufen könnte. 

Glückwünsche zur diamantenen Hochzeit 
Am 18.12. feierten Hedwig und Gerhard Anders aus Bad Lo-
benstein das Fest der diamantenen Hochzeit. 
 

 
 
Frau Anders, gelernte Verkäuferin, kam 1946 als Vertriebene 
nach Lobenstein und lernte 1947 ihren späteren Mann Ger-
hard, der sein gesamtes Arbeitsleben als Landwirt tätig war, 
kennen. 1948 wurde an einem Tag standesamtlich und kirch-
lich geheiratet und der Nachkriegszeit entsprechend eine nicht 
all zu üppige Hochzeit gefeiert. Das diamantene Paar hat drei 
Kinder, vier Enkel und fünf Urenkel. Wir wünschen beiden 
Gesundheit und weiterhin alles Gute. 

Geburtstagsglückwünsche 
Im Namen der Stadt konnte der stellvertretende Bürgermeister, 
Herr Seiferth, in Bad Lobenstein Herrn Franz Drewa zum 94., 
Frau Florentina Reder zum 97. und Frau Elfriede Roesicke zum 
85. Geburtstag gratulieren. Ich überbrachte in Bad Lobenstein 
Frau Hanni Siegert zum 85., Frau Helena Schuster zum 96., 
Frau Anna Häring zum 85. und Frau Martha Schmidt zum 94.  
sowie in Helmsgrün Herrn Erich Schmidt zum 85. und in 
Ebersdorf (Emmaus) Frau Marianne Bock zum 85. Geburtstag 
herzliche Glückwünsche.  

Informationen zu Jubiläen 
Glückwünsche zu runden Geburtstagen und besonderen Ehe-
jubiläen wie goldene und diamantene Hochzeit werden von der 
Stadt hin und wieder überbracht, ohne das im Amtsblatt die 
betreffenden Jubilare erwähnt werden. Dies ist von ungewollten 
Versäumnissen abgesehen keine Absicht sondern der zu res-
pektierende Wille der entsprechenden Jubilare. Bei goldenen 
oder noch höherrangigen Hochzeitsjubiläen sind wir über Hin-
weise von Angehörigen oder bekannten sehr dankbar, da nicht 
über alle Trauungen - zumal wenn sie nicht in Bad Lobenstein 
stattgefunden haben - Archivdaten vorliegen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Peter Oppel, Bürgermeister 
 

 

Satzung zum Schutz des Baumbestandes 
der Stadt Bad Lobenstein 

Aufgrund des § 17 Abs. 4 des Thüringer Gesetzes für Natur 
und Landschaft (ThürNatG) in der Fassung der Neubekannt-
machung vom 30.08.2006 (GVBl. S. 421), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 20.12.2007 (GVBl. S. 267) in Verbin-
dung mit § 17 Abs. 1 Nr. 1 - 6 ThürNatG und der §§ 2 und 19 
Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung in der Fassung der Neu-
bekanntmachung  vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.11.2008 (GVBl. S. 381) und durch 

Artikel 1 des Thüringer Gesetzes zur Kommunalisierung staatli-
cher Aufgaben vom 13.06.1997 (GVBl. S.207) hat der Stadtrat 
der Stadt Bad Lobenstein in seiner 40. Sitzung am 21. Oktober 
2008 und 41. Sitzung am 16. Dezember 2008 folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des 
Geltungsbereiches der Bebauungspläne sind stammbildende 
Gehölze (Bäume) einschließlich ihres Wurzelbereiches nach 
Maßgabe dieser Satzung geschützt, soweit nicht in anderen 
Rechtsvorschriften weiterreichende Schutzbestimmungen be-
stehen. 

§ 2 

Geschützte Bäume 

(1) Bäume im Sinne dieser Satzung sind 

1. Einzelbäume mit einem Stammumfang von mindes-
tens 80 cm, 

2. mehrstämmig ausgebildete Einzelbäume, straucharti-
ge Bäume oder baumartige Sträucher, wie z. B. Deut-
sche Mispel, Kirschpflaume, Salweide oder Kornelkir-
sche, wenn wenigstens zwei Stämme jeweils einen 
Stammumfang von mindestens 50 cm aufweisen. 

(2) Der Stammumfang ist in einer Höhe von 100 cm über dem 
Erdboden zu messen. Liegt der Kronenansatz unter dieser 
Höhe, ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz 
maßgebend. 

(3) Behördlich angeordnete Ersatzpflanzungen und Bäume, 
die aufgrund von Festsetzungen eines Bebauungsplanes 
zu erhalten sind, sind ohne Beschränkung auf einen 
Stammumfang geschützt. 

(4) Nicht unter diese Satzung fallen 
1. Obstbäume, ausgenommen Walnussbäume und Ess-

kastanienbäume, 
2. Nadelbäume, 
3. Bäume auf Dachgärten, 
4. Bäume im Rahmen des historischen Gestaltungskon-

zeptes der durch das Thüringer Denkmalschutzgesetz 
vom 07.01.1992 in seiner jeweils geltenden Fassung 
geschützten historischen Park- und Gartenanlagen 
sowie 

5. Bäume, die dem Thüringer Waldgesetz vom 06. Au-
gust 1993 in seiner jeweils geltenden Fassung unter-
liegen. 

(5) Nachbarrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 3 

Schutzzweck 

(1) Zweck der Festsetzung dieser Satzung zum Schutz des 
Baumbestandes ist es, den innerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebau-
ungspläne vorhandenen Baumbestand zu erhalten, zu 
pflegen und zu entwickeln. 

(2) Die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Bäume dient 
1. der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes und der Lebensstätten für die Tier- und Pflanzenwelt, 

2. der Belebung, Gliederung und Pflege des Orts- und 
Landschaftsbildes, 

3. der Erhaltung und Verbesserung des Kleinklimas, 
4. der Abwehr schädlicher Einwirkungen, 
5. der Gewährleistung und Erreichung einer innerörtlichen 
Durchgrünung, 

6. der Herstellung eines Biotopverbundes mit den angren-
zenden Teilen von Natur und Landschaft. 

§ 4 

 Pflege- und Erhaltungspflicht 

(1) Der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte eines 
Grundstückes ist verpflichtet, auf dem Grundstück befindli-
che Bäume sach- und fachgerecht zu erhalten und zu 
pflegen.  
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(2) Die Stadt kann anordnen, dass der Eigentümer oder der 
Nutzungsberechtigte eines Grundstückes bestimmte Maß-
nahmen zur Erhaltung und Pflege der geschützten Bäume  
1. auf seine Kosten durchführt oder 
2. unterlässt, wenn sie dem Schutzzweck dieser Satzung 

zuwiderlaufen, oder 
3. durch die Stadt oder von ihr Beauftragte duldet, so-

weit die Durchführung der Maßnahmen dem Eigentü-
mer oder Nutzungsberechtigten im Einzelfall nicht zu-
zumuten ist. 

 Dies gilt insbesondere für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Baumaßnahmen. 

§ 5 

Verbotene Maßnahmen 

(1) Die Beseitigung sowie alle Handlungen, die zu einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung der geschützten 
Bäume führen können, sind nach Maßgabe der Satzung 
verboten (§ 17 Abs. 4 Satz 3 ThürNatG). Hierunter fallen 
nicht Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen nach § 4 oder 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. 
Erlaubt sind ferner unaufschiebbare Maßnahmen zur Ab-
wendung einer unmittelbar drohenden Gefahr, sie sind der 
Stadt nachträglich unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

(2) Als Beschädigungen im Sinne des Absatzes 1 gelten auch 
Schädigungen des Wurzelbereiches, insbesondere durch 
1. Befestigung der Bodenoberfläche mit einer wasserun-

durchlässigen Decke, 
2. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttun-

gen, 
3. Lagern, Anschütten und Ausgießen von Salzen, Ölen, 

Säuren, Laugen, Farben, Abwässern, Baustoffen, Ab-
fällen oder anderen Chemikalien,  

4. Austreten lassen von Gasen und anderen schädlichen 
Stoffen aus Leitungen,  

5. unsachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln, Streusalzen oder Auftaumitteln, 

6. Bodenverdichtungen durch Abstellen oder Befahren 
mit Fahrzeugen, Maschinen oder Baustelleneinrich-
tungen, 

7. Feuer machen im Stamm- und Kronenbereich, 
8. unsachgemäße Aufstellung und Anbringung von Ge-

genständen (z.B. Bänke, Schilder, Plakate). 

(3) Eine wesentliche Veränderung der Gestalt im Sinne des 
Absatzes 1 liegt auch vor, wenn an Bäumen Eingriffe vor-
genommen werden, die das charakteristische Aussehen 
wesentlich verändern oder das Wachstum, die Vitalität 
oder die Lebenserwartung erheblich beeinträchtigen. 

§ 6 

Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Ausnahmen von den Verboten des § 5 sind zu genehmi-
gen, wenn 
1. der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte auf-

grund von Rechtsvorschriften oder eines vollstreckba-
ren Titels verpflichtet ist, einen oder mehrere Bäume 
zu entfernen oder zu verändern, 

2. eine nach baurechtlichen Bestimmungen zulässige 
Nutzung sonst nicht verwirklicht werden kann, 

3. von dem Baum eine Gefahr für Personen oder Sa-
chen von bedeutendem Wert ausgeht und die Gefahr 
nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand be-
seitigt werden kann, 

4. der Baum so stark erkrankt ist, dass die Erhaltung 
auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Interes-
ses an der Erhaltung nicht zumutbar ist, oder 

5. die Beseitigung des Baumes aus überwiegenden, auf 
andere Weise nicht zu verwirklichenden öffentlichen 
Interessen dringend erforderlich ist. 

(2) Von den Verboten des § 5 können im Einzelfall Befreiun-
gen erteilt werden, wenn das Verbot zu einer nicht beab-
sichtigten Härte führen würde und eine Befreiung mit den 
öffentlichen Interessen vereinbar ist. Eine Befreiung kann 
auch aus Gründen des Allgemeinwohls erfolgen.  

(3) Die Erteilung einer Ausnahme/Befreiung ist bei der Stadt 
schriftlich unter Darlegung der Gründe und unter Angabe 
der Art des Baumes, des Standortes und des Stammum-
fanges zu beantragen. Im Einzelfall können weitere Unter-
lagen angefordert werden. 

(4) Die Ausnahmegenehmigung kann im Falle des Absatzes1 
Nr. 2 mit Nebenbestimmungen versehen werden. Dem An-
tragsteller kann insbesondere auferlegt werden, bestimmte 
Erhaltungsmaßnahmen zu treffen, standortgerechte Bäu-
me bestimmter Zahl, Art und Größe auf seine Kosten zu 
pflanzen oder umzupflanzen und zu erhalten. Die Ersatz-
pflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang und dem 
Standort des entfernten Baumes. Anzahl und Pflanzgröße 
für die Ersatzpflanzungen werden entsprechend der Anla-
ge zu dieser Satzung festgelegt. In begründeten Fällen 
kann davon abgewichen werden. Die Verpflichtung zur Er-
satzpflanzung ist erst dann erfüllt, wenn und soweit die Er-
satzpflanzung nach Ablauf  von drei Jahren zu Beginn der 
folgenden Vegetationsperiode angewachsen ist; andern-
falls ist sie zu wiederholen. 

(5) Ist eine Ersatzpflanzung ganz oder teilweise aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen unmöglich, so ist der An-
tragsteller zu einer Ersatzzahlung heranzuziehen. Die Hö-
he der Ersatzzahlung bemisst sich nach dem Wert der 
Bäume, mit denen ansonsten die Ersatzpflanzung hätte er-
folgen müssen, zuzüglich einer Pflanzkostenpauschale in 
Höhe von 30 vom Hundert des Nettoerwerbspreises. Die 
nach dieser Satzung zu entrichtenden Ersatzzahlungen 
sind an die Stadt zu leisten. Sie sind zweckgebunden für 
den Baumschutz in der Stadt, insbesondere für Ersatz-
pflanzungen oder zum Schutz und zur Pflege von Bäumen, 
die dem Schutzzweck dieser Satzung entsprechen, im 
Geltungsbereich dieser Satzung, nach Möglichkeit in der 
Nähe des Standortes der entfernten oder zerstörten Bäu-
me zu verwenden. 

(6) Absatz 4 Satz 2 bis 6 und Absatz 5 gelten nicht, wenn 
nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder ei-
ner anderen städtebaulichen Satzung, bei der über den 
Ausgleich oder die Minderung der zu erwartenden Eingriffe 
in die Natur und Landschaft zu entscheiden ist, die Besei-
tigung eines Baumes vorgesehen ist. 

§ 7 

Folgenbeseitigung 

Wer ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung oder Be-
freiung nach § 6 geschützte Bäume entfernt, zerstört, beschä-
digt oder ihre Gestalt wesentlich verändert oder derartige Ein-
griffe vornehmen läßt, ist auf Verlangen der Stadt verpflichtet, 
an derselben Stelle auf eigene Kosten die entfernten oder 
zerstörten Bäume in angemessenen Umfang durch Neuan-
pflanzungen zu ersetzen oder ersetzen zu lassen oder die 
sonstigen Folgen der verbotenen Handlung zu beseitigen. § 6 
Abs. 4 und Absatz 5 gelten entsprechend.  

§ 8 

Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren 

Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung 
eine Baugenehmigung oder eine Bauvoranfrage beantragt, so 
sind im Lageplan die auf dem Baugrundstück und, soweit mög-
lich, den Nachbargrundstücken vorhandenen geschützten 
Bäume im Sinne des § 2, ihr Standort, die Höhe, die Art und 
der Stammumfang einzutragen. 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 17 Absatz 4 und § 54 
Absatz 1 und 4 des Thüringer Gesetzes für Natur und 
Landschaft handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. Anordnungen zur Erhaltung und Pflege geschützter 

Bäume nach § 4 nicht Folge leistet, 
2. entgegen den Verboten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 ge-

schützte Bäume entfernt, zerstört, beschädigt oder ih-
re Gestalt wesentlich verändert oder Maßnahmen 
vornimmt, die zum Absterben der Bäume führen, 

3. eine Anzeige nach § 5 Absatz 1 Satz 3 unterlässt, 
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4. entgegen § 6 Absatz 3 Ausnahmen/Befreiungen nicht 
ordnungsgemäß beantragt oder nach § 8 geschützte 
Bäume nicht in den Lageplan einträgt oder falsche 
oder unvollständige Angaben zum Bestand geschütz-
ter Bäume macht,  

5. angeordneten Erhaltungsmaßnahmen oder Ersatz-
pflanzungen nach § 6 Absatz 4 nicht nachkommt, 

6. Verpflichtungen nach § 7 nicht nachkommt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden, soweit die Handlung nicht 
als Straftat mit Strafe bedroht ist. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung zum Schutz des Baumbestandes 
in der Stadt Moorbad Lobenstein vom 18.02.1998 außer Kraft. 

 
Bad Lobenstein, den 18.12.2008 

 
Peter   O p p e l 

Bürgermeister 

 
Hinweis gem. § 21 Abs. 4 der ThürKO: 
Schlussbemerkung 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntma-
chung betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend 
zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist 
von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend ge-
macht, so sind diese Verstöße unbeachtlich. 

(Anlagen auf Seite 11) 

 

 

Beschlüsse der öffentlichen/ nicht-
öffentlichen 41. Sitzung des Stadtrates am  

16. Dezember 2008 

Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein hat in seiner öffentlichen 
/ nichtöffentlichen Sitzung am 16. Dezember 2008 folgende 
Beschlüsse gefasst: 

Öffentlicher Teil: 

Beschluss Nr. 101/2008: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt die 2. Än-
derung der Satzung über die Benutzung der Tageseinrich-
tungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft der Stadt 
Bad Lobenstein. Mit dieser Änderung wird die Aufnahme für 
Kinder ab einem Lebensjahr im Rahmen freier Kapazitäten 
im Kindergarten „Rappelkiste“ in Unterlemnitz ermöglicht. 

Beschluss Nr. 102/2008: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt die 1. Än-
derung der Gebührensatzung über die Benutzung der Ta-
geseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft 
der Stadt Bad Lobenstein. Mit dieser Satzungsänderung 
wird eine Gebühr von 120 Euro monatlich für die Aufnahme 
von Kindern ab einem Lebensjahr bis zum gesetzlichen 
Rechtsanspruchsalter festgesetzt. 

Beschluss Nr. 103/2008: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt die Fest-
stellung, dass die Belange der Stadt Bad Lobenstein durch 
die Änderung und Erweiterung des bestehenden Mischge-

bietes zum „Misch- und Gewerbegebiet Birkenhügel–Ost“ 
nicht berührt werden. 

Beschluss Nr. 104/2008: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt auf der 
Grundlage des Gesellschaftsvertrages der Wohnungsbau-
gesellschaft Lobenstein mbH, den noch offenen Sitz des 
Hauptgesellschafters (Stadt Bad Lobenstein) im Aufsichts-
rat für dessen verbleibende Restamtszeit gemäß Vorschlag 
der Fraktion der LBL mit Herrn Andree Burkhardt zu beset-
zen. 

Beschluss Nr. 106/2008: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt nachfol-
gende Ergänzung zum Beschluss Nr. 83/2008, gefasst in 
der 40. Stadtratssitzung am 21.10.2008 (Baumschutzsat-
zung): 
1. § 3 Schutzzweck – es wird als Abs. 1 eingefügt:  
   „Zweck der Festsetzung dieser Satzung zum Schutz des 

Baumbestandes ist es, den innerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile und des Geltungsbereiches der Be-
bauungspläne vorhandenen Baumbestand zu erhalten, zu 
pflegen und zu entwickeln.“ 

   Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2. 
2. § 5 Verbotene Maßnahmen – Absatz 1 Satz 1 erhält fol-

genden Wortlaut:  
   „Die Beseitigung sowie alle Handlungen, die zu einer Zer-

störung, Beschädigung oder Veränderung der geschütz-
ten Bäume führen können, sind nach Maßgabe der Sat-
zung verboten (§ 17 Abs. 4 Satz 3 ThürNatG).“ 

3. § 10 Inkrafttreten 
    Die Satzung tritt zum 1. Januar 2009 in Kraft. 

Nichtöffentlicher Teil: 
Beschluss Nr. 105/2008: 

Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt, dem An-
trag einer Steuerberatungsgesellschaft auf Stundung der 
Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuern für eine Bad Lo-
bensteiner Firma stattzugeben. Für die gestundeten Beträ-
ge werden Zahlungstermine festgelegt und weitere Stun-
dungszinsen nicht erhoben. Als teilweise Sicherheit gilt der 
bereits für die Hauptforderung hinterlegte KFZ-Brief. 

Beschluss Nr. 107/2008: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt, den An-
trag einer Steuerberatungsgesellschaft auf Erlass einer 
Gewerbesteuerzahlung, die bei einem so genannten Sanie-
rungsgewinn anfällt, stattzugeben und gleichzeitig den Ge-
samtbetrag der Gewerbesteuer rückwirkend zu stunden. 
Stundungszinsen auf den gestundeten Betrag, der durch 
den Sanierungsgewinn entstanden ist, werden erlassen. 

Beschluss Nr. 108/2008: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt gemäß § 
74 Absatz 1 Thüringer Kommunalordnung die Zustimmung 
zum Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft Loben-
stein mbH für das Jahr 2009. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, den entsprechenden 
Gesellschafterbeschluss herbeizuführen. 

Beschluss Nr. 109/2008: 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lobenstein beschließt nach 
Kenntnis des Jahresabschlusses der Wohnungsbaugesell-
schaft Lobenstein mbH, insbesondere der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage: 
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2007 wird mit der ent- 
    sprechenden Bilanzsumme sowie Jahresfehlbetrag ge- 
     mäß § 42 a GmbH Gesetz festgestellt. 
2. Der Jahresfehlbetrag zum 21.12.2007 wird gemäß dem   
    Vorschlag des Geschäftsführers mit der Sonderrücklage  
    verrechnet. 
3. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2008  
    wird eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Er- 
    furt beauftragt. 
 



Bad Lobenstein  –    – Nr. 01/2009 8  

Peter Oppel, Bürgermeister 
 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 

 
 

Termine Müllentsorgung              
vom 17.1.2009 - 31.1.2009 

 
Ort Haus-

müll 
Gelber 
Sack 

Blaue 
Tonne 

Bad Lobenstein/Stadt 19.1. 22.1. - 
Bad Lobenstein 
Reitplatz, Hain, Kirchberg, 
Siechenberg, Engelsburg, 
Holzstößerweg (20, 24 – 33), 
Kraker (7 – 11), Mathildenhöhe 
(nur Sackgasse), Schlossberg, 
Schulweg, Neustadt 

23.1. 22.1. - 

Saaldorf/Mühlberg 19.1. 19.1. 29.1. 
Alt-Saaldorf 23.1. 22.1. - 
Unterlemnitz 21.1. 22.1. 30.1. 
Oberlemnitz 21.1. 22.1. 30.1. 
Helmsgrün 21.1. 23.1. - 
Lichtenbrunn 26.1. 20.1. - 

 

Kurzfristige Änderungen durch das Entsorgungsunternehmen 
vorbehalten! 
 
 
 

Das Hauptamt informiert: 
Sachgebiet Jugend, Kultur und Tourismus 

 

„Neues Schloss“„Neues Schloss“„Neues Schloss“„Neues Schloss“    
Dauerausstellung 

„Reußische Landes- und Münzgeschichte“ 

Wechselausstellung 
bis 1. Februar 2009 

250. Geburtstag des Lobensteiner Kartographen 
- Christian Gottlieb Reichard - 

Sonderöffnungen: 

18.1.2009 und 1.2.2009 jeweils von 14:00 bis 16:00 Uhr 

StadtinformationStadtinformationStadtinformationStadtinformation    
„Gärten, Landschaften und Stadtansichten 

 von Bad Lobenstein“ 
Aquarelle in Gedenken an 

Ursula Schneider 

RegionalmuseumRegionalmuseumRegionalmuseumRegionalmuseum    
Winterpause!    

 

Weitere Ausstellungen können im Ärztehaus, Amtsgericht 
und im Bergmuseum „Markt Höhler“ besucht werden.  
 

 

„Pittiplatsch und seine Freunde“ 
am 18.1.2009 um 16:00 Uhr 

im Kulturhaus Bad Lobenstein 
Zu einem Märchenspass mit Liedern und Sketchen laden Pit-
tiplatsch und seine Freunde ein.  
 

 
 
Karten erhalten Sie in der Stadtinformation Bad Loben-
stein, Graben 18, Tel.: 036651/2543. 
 
 
 

 
 
NEU  IN  IHRER  BIBLIOTHEK … 

Fielding, Joy:  
Die Katze: Roman. – 
München: Goldmann, 2008. R 11 
Charley Webb ist Journalistin und allein erziehende Mutter von 
zwei Kindern. Eines Tages erhält sie eine schockierende E-
Mail. Absenderin ist Jill Rohmer, eine berüchtigte Psychopatin, 
die des kaltblütigen Mordes an drei Kindern überführt wurde 
und im Gefängnis in der Todeszelle sitzt. Sie bietet Charley 
ihre Geschichte exklusiv für ein Buchprojekt an. Nach anfängli-
chem Zögern nimmt Charley die Herausforderung an. Doch 
während sie noch damit beschäftigt ist, die Puzzlesteine aus 
Jills Vorleben zusammenzusetzen, bekommt sie plötzlich ent-
setzliche Drohbriefe. 

Kretzschmar, Stefan: 
Anders als erwartet. – 
Frankfurt am Main: Eichborn, 2008. G 910 
In seiner Autobiografie erzählt Stefan Kretzschmar, genannt 
Kretzsche, erstmals von seiner Kindheit in der DDR. Durch 
seine Eltern mit der Begeisterung für den Handball infiziert, 
wird er nach der Wende zum bekanntesten und besten deut-
schen Nationalspieler. Offen und selbstkritisch gibt er Einblicke 
in sein außergewöhnliches Leben zwischen Ost und West und 
erzählt von großen Siegen und kleinen Niederlagen in Sport, 
Showbiz und Liebe.  

Latsch, Hildegunde: 
Cornelia Funke – Spionin der Kinder. – 
Hamburg: Dressler, 2008. III H 91 
Die Bibliothek im westfälischen Dorsten, wo die von einer riesi-
gen Lesergemeinde geschätzte „Tintentod“-Autorin 1958 zur 
Welt kam, habe ihre Liebe zu Büchern geweckt und dazu bei-
getragen, dass sie wurde, was sie ist. Ihre Patentante und 
enge Vertraute, die ihren Weg von den ersten Anfängen an 
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begleitete, formte aus den wichtigen Stationen ihres Lebens, 
einer deutenden Zusammenstellung ihrer Bücher, ihrer „Ideen-
werkstatt“ sowie einem Blick auf ihre fantastischen Figuren und 
der Charakterisierung ihrer erzählerischen Mittel eine unter-
haltsame Biografie. Der mit Fotos, Info-Kästen und zahlreichen 
Farbbildern ergänzte Text ist eine wahre Fundgrube für Funke-
Fans.  

Wood, Barbara: 
Das Perlenmädchen: Roman. – 
Frankfurt am Main: Krüger, 2008.  R 11 
Als Baby wird Tonina in einem Weidenkorb im Meer ausgesetzt 
und von Delfinen gerettet. Auf einer Karibikinsel wächst sie 
heran und geht als junge Frau aufs Festland, um die sagenhaf-
te, heilbringende rote Blume zu suchen. In der Maya–Stadt 
Mayapán begegnet sie dem angesehenen Ballspieler Chak, 
der sich auf eine Pilgerreise begibt, um die Seele seiner er-
mordeten Frau zu retten. Monatelang reisen sie, vom Schicksal 
zusammengekettet, durch das im Untergang begriffene Reich 
der Maya, durch undurchdringliche Urwälder und verlassene 
Ruinenstädte, trotzen Gefahren und Intrigen, bis sie endlich ihr 
wahres, von den Göttern vorbestimmtes Ziel erkennen …  

DSV-Ski-Atlas 2009: [Pisten, Preise, Panoramen; 1 500 Ski-
gebiete und Orte]. – 
Stuttgart: Motor Presse, 2008. G 164 
Das umfassende und übersichtliche Nachschlagewerk bietet 
ausführliche Informationen zu Skigebieten in Europa, auch 
Osteuropa, den USA/Kanada, weiteren Skigebieten weltweit 
und den Skihallen. In einem Extrakapitel „Langlauf Special“ 
werden für Langläufer empfehlenswerte Gebiete in den Alpen 
vorgestellt. Wichtige Informationen wie Schneesicherheit, Kön-
ner, Familie etc. sind in der Randleiste durch ein Punktesystem 
übersichtlich gekennzeichnet; mit Pistenplänen und Infokasten 
– Abfahrten/Schwierigkeitsgrad, Lifte, Preise. 

Susanne Schmidt, Stadtbibliothek Bad Lobenstein 
 
 
 

 

Kindergarten „Kinderland“ 

Schnuppernachmittag im Kindergarten 
Am 26. Januar 2009 findet in der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr 
unser nächster Schnuppernachmittag im Kindergarten Kinder-
land statt. 

Das Erzieherteam 
 
 

 

Diabetiker-Selbsthilfegruppe                     
Bad Lobenstein 

Veranstaltung im Januar 
Am 21. Januar 2009, 14:00 Uhr, findet im Clubraum der 
Volkssolidarität eine Zusammenkunft der Diabetiker-Selbst-
hilfegruppe statt. 
Die Apothekerin Frau Partschefeld informiert über neue Medi-
kamente zur Behandlung von Diabetes. 

Gäste sind herzlich willkommen! 

Wir sind gerne bereit, neue Mitglieder aufzunehmen, auch von 
Gemeinden außerhalb Bad Lobensteins. 
Auskünfte, auch über die Veranstaltungen, erhalten Sie unter 
der Tel. Nr. 036651/30068 von Herrn Franke. 

Diabetiker Selbsthilfegruppe Bad Lobenstein 
 
 
 

 

Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation 

Bekanntmachung 
über die Anmeldung von Rechten 

Über das Grundstück, eingetragen im Grundbuch von Loben-
stein, Blatt 2455  

Lfd. Nr. des 
Bestandsverz.: 10 
Gemarkung: Lobenstein 
Flur: 4 
Flurstück(e): 1973/14 
Lage: Nach Unterlemnitz 
Fläche in m²: 1 
Eigentümer: RSG Elotech Elektronische Baugruppen GmbH 
 
Lfd. Nr. des 
Bestandsverz.: 10 
Gemarkung: Lobenstein 
Flur: 4 
Flurstück(e): 1973/23 
Lage: Am Alten Hügel 
Fläche in m²: 1 
Eigentümer: RSG Elotech Elektronische Baugruppen GmbH 
 
Lfd. Nr. des 
Bestandsverz.: 11 
Gemarkung: Lobenstein 
Flur: 4 
Flurstück(e): 1973/19 
Lage: Am Alten Hügel 
Fläche in m²: 6 
Eigentümer: RSG Elotech Elektronische Baugruppen GmbH 
 
Lfd. Nr. des 
Bestandsverz.: 11 
Gemarkung: Lobenstein 
Flur: 4 
Flurstück(e): 1973/21 
Lage: Am Alten Hügel 
Fläche in m²: 3 
Eigentümer: RSG Elotech Elektronische Baugruppen GmbH 
 
liegt dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation, 
Katasterbereich Pößneck ein Antrag des Notars Michael Wer-
ner, Bad Lobenstein auf Erteilung eines Unschädlichkeitszeug-
nisses vor. 
Durch das Unschädlichkeitszeugnis wird festgestellt, dass die 
beantragte Rechtsänderung für die Berechtigten unschädlich 
ist. Es ersetzt die Bewilligung nach § 19 Grundbuchordnung 
und wird nur erteilt, wenn Nachteile für den Berechtigten nicht 
zu erwarten sind. 
Nach § 8 Abs. 1 Thüringer Gesetz über Unschädlichkeitszeug-
nisse (ThürGUZ) vom 03.01.1994 (GVBl. S. 10), geändert 
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durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22.03.2005 (GVBl. S. 115, - 
124 -) sollen die Berechtigten gehört werden, soweit dies ohne 
erhebliche Verzögerung und ohne unverhältnismäßige Kosten 
geschehen kann. 
Es wird hiermit aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung berechtigen, bis zum 
15.02.2009 bei dem Landesamt für Vermessung und Geoin-
formation, Katasterbereich Pößneck anzumelden. 
 
Pößneck, 5. Januar 2009 

 
i. A. Scheelen 
Obervermessungsrat 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung 
über die Anmeldung von Rechten 

Über das Grundstück, eingetragen im Grundbuch von Unter-
lemnitz, Blatt 271  

Lfd. Nr. des 
Bestandsverz.: 2 
Gemarkung: Unterlemnitz 
Flur: 14 
Flurstück(e): 511/43 
Lage: Am Alten Hügel 
Fläche in m²: 199 
Eigentümer: RSG Elotech Elektronische Baugruppen GmbH 
 
liegt dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation, 
Katasterbereich Pößneck ein Antrag des Notars Michael Wer-
ner, Bad Lobenstein auf Erteilung eines Unschädlichkeitszeug-
nisses vor. 
Durch das Unschädlichkeitszeugnis wird festgestellt, dass die 
beantragte Rechtsänderung für die Berechtigten unschädlich 
ist. Es ersetzt die Bewilligung nach § 19 Grundbuchordnung 
und wird nur erteilt, wenn Nachteile für den Berechtigten nicht 
zu erwarten sind. 
Nach § 8 Abs. 1 Thüringer Gesetz über Unschädlichkeitszeug-
nisse (ThürGUZ) vom 03.01.1994 (GVBl. S. 10), geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22.03.2005 (GVBl. S. 115, - 
124 -) sollen die Berechtigten gehört werden, soweit dies ohne 
erhebliche Verzögerung und ohne unverhältnismäßige Kosten 
geschehen kann. 
Es wird hiermit aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung berechtigen, bis zum 
15.02.2009 bei dem Landesamt für Vermessung und Geoin-
formation, Katasterbereich Pößneck anzumelden. 
 
Pößneck, 5. Januar 2009 

 
i. A. Scheelen 
Obervermessungsrat 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung 
über die Anmeldung von Rechten 

Über das Grundstück, eingetragen im Grundbuch von Unter-
lemnitz, Blatt 23  

Lfd. Nr. des 
Bestandsverz.: 9 
Gemarkung: Unterlemnitz 
Flur: 9 
Flurstück(e): 100 
Lage: Im Dorfe 
Fläche in m²: 87 
Eigentümer: Ingrid Diener 
 
liegt dem Landesamt für Vermessung und Geoinformation, 
Katasterbereich Pößneck ein Antrag des Notars Michael Wer-
ner, Bad Lobenstein auf Erteilung eines Unschädlichkeitszeug-
nisses vor. 
Durch das Unschädlichkeitszeugnis wird festgestellt, dass die 
beantragte Rechtsänderung für die Berechtigten unschädlich 
ist. Es ersetzt die Bewilligung nach § 19 Grundbuchordnung 
und wird nur erteilt, wenn Nachteile für den Berechtigten nicht 
zu erwarten sind. 
Nach § 8 Abs. 1 Thüringer Gesetz über Unschädlichkeitszeug-
nisse (ThürGUZ) vom 03.01.1994 (GVBl. S. 10), geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22.03.2005 (GVBl. S. 115, - 
124 -) sollen die Berechtigten gehört werden, soweit dies ohne 
erhebliche Verzögerung und ohne unverhältnismäßige Kosten 
geschehen kann. 
Es wird hiermit aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung berechtigen, bis zum 
15.02.2009 bei dem Landesamt für Vermessung und Geoin-
formation, Katasterbereich Pößneck anzumelden. 
 
Pößneck, 5. Januar 2009 

 
i. A. Scheelen 
Obervermessungsrat 
 
 
 
 

 
 

 
 

Die nächste Ausgabe unseres Amts- und Mitteilungsblattes 
erscheint am Freitag, dem 30.1.2009! 
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   Anlage zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Bad Lobenstein 
 

 
 
   Anzahl und Pflanzgröße für erforderliche standortsgerechte Ersatzpflanzungen 
 
 

Stammumfang des Baumes bei 
Beseitigung     (in cm) 

Freiraumkategorie/ 
Funktion 
Grundstücksnutzung 

Maßnahmen/ 
Art des 
Eingriffes 80 – 100 101 – 150 151 – 200 > 200 

Bauvorhaben 1 D 2 D 3 D 4 D 
1. Repräsentative Freiräume 

Zentrale Plätze, sonstige öffentli-
che Plätze, Straßenbaumpflan-
zungen 
Park- und Grünanlagen 
Friedhöfe, Sportanlagen Sonstige Gründe 1 D 1 D 1 D 2 D 

Bauvorhaben 1 C 2 C 3 C 4 C 
2. Gesellschaftsbauten 

(Lehre, Forschung, Verwaltung, 
Gesundheitswesen, Gedenkstät-
ten usw.) 
Gewerbe, Industrieanlagen 
 
 

Sonstige Gründe 1 B 1 C 1 C 1 D 
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Bauvorhaben 1 C 2 C 3 C 4 C 
3. Kleinbetriebe 

Mehrfamilienhäuser 
Villen 
 
 
 Sonstige Gründe 1 B 1 B 1 C 1 C 

Bauvorhaben 1 B 2 B 3 B 4 B 
4. Ein- und Zweifamilienhäuser 

Gärten 
 
 
 
 Sonstige Gründe 1 A 1 A 1 B 2 B 

 

 

 

 

Legende: Pflanzklasse Zu verwendende Pflanzgröße 

A Heister bis 2 m oder 

A Hochstamm St.-Umfang in cm     6 -   8 

B Hochstamm St.-Umfang in cm     8 -  10 

C Hochstamm St.-Umfang in cm   10 – 12 

D Hochstamm St.-Umfang in cm   12 - 14 

E Solitär St.-Umfang in cm    >    14 

 

 

Anstelle von 3 C können 2 D und anstelle von 3 D können 2 E gepflanzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


